
Niederschrift 
(öffentlicher Teil) 

über die Sitzung des Ortschaftsrates Thießen 
 

 Sitzungstermin: Mittwoch, 29.09.2010 
 Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr 
 Sitzungsende: 21:45 Uhr 
 Ort, Raum: im Gemeindebüro Thießen, Hauptstraße 25 b, 

Anwesend waren: 
 
 Ortsbürgermeister 
Ortsbürgermeister Günther Lutze  
 
 Ortschaftsrat 
Frau Gudrun Fräßdorf  
Herr Tobias Fricke ab 19.35 Uhr 
Herr Erik Goebel  
Frau Waltraut Knöfler  
Herr Klaus Lutze ab 19.40 Uhr  
Herr Hans-Dieter Müller  
Frau Christel Schneidewind  
Herr Ralph Stukowski  
 
 

Es fehlten: 
 
 Ortschaftsrat 
Herr Heiko Bittner entschuldigt 
Herr Mathias Thiebe entschuldigt 
 
 
Verwaltung: 
Frau V. Mergenthaler – Protokollantin 
 
 
 
Gäste:  3 
 
 
 
 
 
Beschlussfähigkeit war gegeben:   war nicht gegeben:  
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Protokoll: 

 1. Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung sowie der An-
wesenheit und der Beschlussfähigkeit. Bestätigung der Tagesordnung 

 Der Ortsbürgermeister begrüßte alle anwesenden Ortschaftsräte und Gäste. Er 
stellte die Beschlussfähigkeit des Ortschaftsrates fest und machte auf die frist-
gemäße Einladung und öffentliche Bekanntmachung aufmerksam.   
Herr Fricke erscheint um 19.35 Uhr zur Ortschaftsratssitzung. 
Die Ortschaftsräte stimmten der vorliegenden Tagesordnung zu.   
   

       Mitglieder           Abstimmungsergebnis 
      Soll     Anwesend    Mitw.-      Dafür     Dagegen  Enthaltung 
                                     verbot 

11 8 0 8 0 0 
 
 

 2. Hinweis auf den § 31 GO LSA "Mitwirkungsverbot" zu Tagesordnungspunk-
ten dieser Sitzung 

 Der Ortsbürgermeister wies darauf hin, dass die Ortschaftsräte, sofern sie sich 
bei einem Tagesordnungspunkt vom Mitwirkungsverbot betroffen fühlen, dies vor 
der Diskussion zu dem entsprechenden TOP mitzuteilen haben. 
   

  
 

 3. Bestätigung der Niederschrift der Sitzung des Gemeinderates vom 
25.08.2010 

 Herr Müller wünscht eine andere Formulierung im Top 1. In Bezug auf die einge-
haltenen gesetzlichen Vorschriften, die zum Zeitpunkt nicht eingehalten wurden. 
Der OBM merkte an, dass dies seine Meinung bzw. der Firma gewesen wäre. 
Es erfolgt folgende Änderung: 
Aus denen gehe hervor ........ 
Aus Sicht der Firma eab ginge hervor, dass alle gesetzlichen Vorschriften ein-
gehalten wurden. 
Herr Lutze erscheint um 19.40 Uhr zur Ortschaftsratssitzung. 
Die geänderte Niederschrift des öffentlichen Teils der Gemeinderatssitzung vom 
25.08.2010 wurde von den Ortschaftsräten bestätigt. 
   
 

       Mitglieder           Abstimmungsergebnis 
      Soll     Anwesend    Mitw.-      Dafür     Dagegen  Enthaltung 
                                     verbot 

11 9 0 6 0 3 
 
 
 

 4. Einwohnerfragestunde in den Sitzungen des Ortschaftsrates der Ortschaft 
Thießen 
Vorlage: COS-BV-252/2010 

 Entsprechend dem  2. Begleitgesetzes zur Gemeindegebietsreform kann der Ort-
schaftsrat in seinen Sitzungen wieder eine Einwohnerfragestunde durchführen, 
was vorher nicht möglich war. Ein entsprechender Beschluss ist dafür vom Ort-
schaftsrat zu fassen.  
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Frau Knöfler stellt den Antrag, den Beschlusstext wie folgt zu erweitern: 
Der Ortschaftsrat der Ortschaft Thießen beschließt, in die Tagesordnung der  
ordentlichen Sitzungen des Ortschaftsrates eine Einwohnerfragestunde für die 
Einwohner der Gemeinde, die in der Ortschaft Thießen, bestehend aus den 
Ortsteilen Thießen und Luko, wohnen, aufzunehmen.  
Die Ortschftsräte erteilen ihre Zustimmung zu diesem Antrag (9-0-0). 
Sie stimmen einer Einführung der Einwohnerfragestunde zu.  
 

       Mitglieder           Abstimmungsergebnis 
      Soll     Anwesend    Mitw.-      Dafür     Dagegen  Enthaltung 
                                     verbot 

11 9 0 9 0 0 
 
 

 5. Geschäftsordnung für den Ortschaftsrat der Ortschaft Thießen 
Vorlage: COS-BV-247/2010 

 Die vorliegende Geschäftsordnung für den Ortschaftsrat enthielt keine wesentli-
chen Änderungen zur vorhergehenden Geschäftsordnung für den Gemeinderat. 
Im § 8 ist der Absatz 3 zu streichen, da Thießen keinen Gebietsänderungsvertrag 
abgeschlossen hat. 
Im § 5 der Geschäftsordnung ist vor der Schließung der Sitzung der Tagesord-
nungspunkt Nichtöffentliche Sitzung mit aufzunehmen. 
Der Ortschaftsrat Thießem beschließt einstimmig die Geschäftsordnung für den 
Ortschaftsrat der Ortschaft Thießen der Stadt Coswig (Anhalt).  
 . 
 

       Mitglieder           Abstimmungsergebnis 
      Soll     Anwesend    Mitw.-      Dafür     Dagegen  Enthaltung 
                                     verbot 

11 9 0 9 0 0 
   
 

 6. Einwohnerfragestunde 
 Herr Jeschke stellte den Ortschaftsräten einen historischen Beitrag über Thießen 

vor, der unter der Luko-Thießener Homepage veröffentlicht werden soll. 
Der OBM bedankte sich bei Herrn Jeschke für den Vortrag und sein Engagement. 
Herr Jeschke merkte an, dass er sich demnächst mit der Kirchengeschichte von 
Thießen beschäftigen möchte und die Gewerbetreibenden in die Internetvorstel-
lung einbinden möchte. Er äußerte sein Interesse an den Chronistentreffen der 
Stadt Coswig (Anhalt) teilzunehmen. 
Herr Bollmann verwies auf die Möglichkeit der Errichtung von Windkraftanlagen in 
unmittelbarer Nähe des Ortes Luko. Er machte deutlich, dass er kein Gegner von 
erneuerbaren Energien sei, doch er befürchte eine starke Beeinträchtigung der 
Wohnqualität in Luko. Dies hätte zur Folge, dass vor allem junge Leute die  
Region verlassen und eine Entvölkerung des Ortes beginnen würde. 
Herr Bollmann wollte wissen, wie sich der OR zu dieser Situation positioniert und 
was die Einwohner gegen die Errichtung von Windkraftanlagen unternehmen 
könnten. 
Der Ortsbürgermeister machte noch einmal deutlich, dass eine Entscheidung von 
der regionalen Planungsbehörde noch nicht vorläge. Er hielt aber die Chancen 
sich gegen eine Entscheidung zur Ausweisung von Flächen für Windenergieanla-
gen zu wehren, für sehr gering. Er führte das Beispiel des Baus der Schweine-
zuchtanlage in Düben an, den der Ortschaftsrat sowie der Stadtrat nicht verhin-
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dern konnten, da eine Ersatzvornahme vom Landkreis den Bau ermöglichte.  
Der OR wird bei jeglichen Entscheidungen nur angehört und hat ein gewisses 
Vorschlagsrecht. Letztendlich trifft die Entscheidungen der Stadtrat Coswig (An-
halt). 
Der Ortsbürgermeister wies auch darauf hin, dass die Meinungen zur Errichtung 
dieser Anlagen in verschiedene Richtungen gehen. 
Mehrheitlich jedoch hat sich der Ortschaftsrat Thießen gegen die Errichtung der 
Windenergieanlagen ausgesprochen. 
Herr Müller informierte darüber, dass er im Namen der Bürgerinitiative ein 
Schreiben an Herrn Koschig, Vorsitzenden der Planungskommission, sowie an 
den Landrat des LK WB Herrn Dannenberg, Vorsitzender des Naturpark Flämigs, 
geschickt hat, um auf das 
Landschaftsschutzgebiet im Bereich des Vorflämings hinzuweisen. Auch an die 
Bürgermeisterin Frau Berlin ging ein Schreiben. Sie sieht jedoch im Moment noch 
kein Handlungsbedarf. Er vertrat die Auffassung, dass die Natur bei der Ent-
scheidung für die Flächenausweisung in den Vordergrund zu stellen sei. 
Frau Fräßdorf gab bekannt, dass die Bürgerinitiative eine Unterschriftenaktion für 
die Volksinitiative und gegen die Windkraftanlagen plane. 
Herr K. Lutze merkte hierzu an, dass die Einwohner nur wenig unternehmen kön-
nen, wenn die Grundstückseigentümer Nutzungsverträge abschließen, was aus 
deren Sicht ja auch durchaus verständlich sei, da die Firmen anscheinend mit 
guten Preisen locken.    

    
 7. Erweiterung des Coswiger Stadtrates um Vertreter aus dem Ortschaftsrat 

Thießen 
Vorlage: COS-BV-211/2010 

 Die Ortschaftsräte wurden bereits in einer vorhergehenden Ratssitzung über die 
Entsendung eines Vertreters in den Stadtrat Coswig (Anhalt) informiert. Der Orts-
bürgermeister erkundigte sich beim RA Probst, der trotz der eingereichten Klage 
keine Nachteile sieht, wenn der OR Thießen einen Vertreter für den Stadtrat wäh-
len wurde. Falls der OR Thießen keinen Vertreter wählt, erfolgt eine Ersatzvor-
nahme durch den Landkreis. 
Herr Müller und auch andere Ortschaftsräte schlugen als Vertreter Ortsbürger-
meister Lutze vor. 
Der Ortsbürgermeister stellte sich zur Wahl und übergab die Versammlungslei-
tung an seinen Stellvertreter Herrn K. Lutze. 
Herr Lutze stellte den Antrag auf eine offene Wahl. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 9-0-0 
Der Antrag wurde von den Ortschaftsräten bestätigt. 
Der Ortschaftsrat wählte  

Herrn Günther Lutze 
 

als Vertreter der Ortschaft Thießen in den Stadtrat Coswig (Anhalt).  
Der Ortbürgermeister wies die Ortschaftsräte darauf hin, dass es im Stadtrat 
mehrere Fraktionen gäbe und er Parteimitglied der CDU sei. 
Herr Müller und andere Räte sprachen sich vorerst gegen einen Fraktionszwang 
aus und befürworteten eher eine neue Fraktion der Ländlichen Ortschaften. 
Der Ortschaftsrat traf folgende Festlegung. 
Der Ortschaftsrat Thießen entsendet Herrn G. Lutze als Vertreter der Ortschaft 
Thießen in den Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) unter der Maßgabe, dass er 
sich vorerst keiner Fraktion anschließt bis der Ortschaftsrat einem Fraktionsbei-
tritt ausdrücklich zustimmt. 
Abstimmung: 8-0-1 
Herr Lutze übergab die Versammlungsleitung wieder an den Ortsbürgermeister.  
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       Mitglieder           Abstimmungsergebnis 

      Soll     Anwesend    Mitw.-      Dafür     Dagegen  Enthaltung 
                                     verbot 

11 9 0 8 0 1 
    
 

 8. Ersatzperson für den Vertreter der Ortschaft im erweiterten Stadtrat der 
Stadt Coswig (Anhalt) 
Vorlage: COS-BV-212/2010 

 Als Ersatzperson für den Vertreter der Ortschaft Thießen in den Stadtrat wurde 
Herr Klaus Lutze zur Wahl vorgeschlagen.  
Der Ortsbürgermeister stellte den Antrag auf eine offene Wahl. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 9-0-0 
Der Antrag wurde von den Ortschaftsräten bestätigt. 
Der Ortschaftsrat wählte  

Herrn Klaus Lutze 
als Ersatzkandidat für den Vertreter im Stadtrat Coswig (Anhalt).  
 

       Mitglieder           Abstimmungsergebnis 
      Soll     Anwesend    Mitw.-      Dafür     Dagegen  Enthaltung 
                                     verbot 

11 9 0 8 0 1 
     
 

 9. Straßenumbenennung für die Ortschaft Thießen 
Vorlage: COS-BV-248/2010 

 Der Ortsbürgermeister verwies auf das Schreiben der deutschen Post AG vom 
08.09.2010, welches alle Ratsmitglieder erhalten haben. Um Straßendoppelun-
gen im PLZ-Bereich 06868 zu vermeiden, sind 4 Straßenumbenennungen in 
Thießen und Luko vorzunehmen. 
Vorschlag Herr Müller - Thießener Straße 
Vorschlag Frau Fräßdorf - Hauptstraße – Thießen, Thießener Hauptstraße 
Vorschlag Herr G. Lutze - Alte Hauptstraße 
Ortschaftsräte                        - Kirchstraße oder Schulstraße 
Nach einer Diskussion entschied sich der Ortschaftsrat für den Straßennamen 
„Alte Hauptstraße“. Der Name sei auch passend für das Kopfsteinpflaster in der 
Straße. 
Der OR stimmte einer Straßenumbenennung der Hauptstraße in „Alte Hauptstra-
ße“ zu.  
 

       Mitglieder           Abstimmungsergebnis 
      Soll     Anwesend    Mitw.-      Dafür     Dagegen  Enthaltung 
                                     verbot 

11 9 0 9 0 0 
 
 
 

 10. Straßenumbenennungen im Ortsteil Luko 
Vorlage: COS-BV-249/2010 

 Herr Stukowski schlug folgende Straßennamensänderungen für den Ortsteil Lu-
ko. 
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 alt     neu 
Dorfstraße   -  Luko - Dorfstraße 
Kiefernweg   -  Luko - Kiefernweg 
Roßlauer Straße   -  Luko – Roßlauer Straße 
 
Der Ortschaftsrat stimmte dem zu.    
 

       Mitglieder           Abstimmungsergebnis 
      Soll     Anwesend    Mitw.-      Dafür     Dagegen  Enthaltung 
                                     verbot 

11 9 0 9 0 0 
 
 

 11. Wasserwehrsatzung der Stadt Coswig (Anhalt) 
Vorlage: COS-BV-250/2010 

 Der Ortsbürgermeister erläuterte, dass die Wasserwehrsatzung der Stadt Coswig 
(Anhalt) aufgrund der Eingemeindung der Gemeinde Thießen angepasst werden 
musste, da die Bezeichnung Verwaltungsgemeinschaft durch die Bezeichnung 
Stadt ersetzt wurde. Weiterhin kam es zu Änderungen im  § 4 der vorliegenden 
Satzung, die in der Beschlussbegründung umfassend erläutert wurden.  
Die Ortschaftsräte diskutierten über die Einhaltung des Paragrafen 4.  
Der Vorlage wurde die Zustimmung erteilt.  
 

       Mitglieder           Abstimmungsergebnis 
      Soll     Anwesend    Mitw.-      Dafür     Dagegen  Enthaltung 
                                     verbot 

11 9 0 8 0 1 
 
 

 12. Ergänzungsflächennutzungsplan der Stadt Coswig (Anhalt) 
- Aufstellungsbeschluss - 
Vorlage: COS-BV-204/2010 

 Die Beschlussvorlage für den Ergänzungsflächenplan der Stadt Coswig (Anhalt) 
lag allen Ratsmitgliedern vor. Der Ortsbürgermeister befürchtete, dass die B-
Plangebiete in den Orten Thießen und Luko wohl stark zurückgefahren werden. 
Dagegen hatte sich ja bis heute der Gemeinderat gewehrt und der Planung nicht 
zugestimmt. 
Die Ortschaftsräte lehnten die Aufstellung eines Ergänzungsflächenplanes der 
Stadt Coswig (Anhalt) ab.  
 

       Mitglieder           Abstimmungsergebnis 
      Soll     Anwesend    Mitw.-      Dafür     Dagegen  Enthaltung 
                                     verbot 

11 9 0 0 8 1 
 
 

 13. Anfragen, Anregungen und Mitteilungen 
 Mitteilungen des Ortsbürgermeisters 

Der OBM informierte darüber, dass das Urteil vom Verwaltungsgericht im Verfah-
ren BPW nun schriftlich vorläge. Die Gerichtskosten wären nun von BPW einzu-
fordern. 
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Kita Rosselspatzen -     Zaunbau ist bald abgeschlossen 
- Beanstandungen von der Hygiene wurden abgestellt 
- Zuschlagserteilung für das Dach erfolgte, aber Maß-

nahme wurde noch nicht begonnen 
Luko - derzeit Tiefbaumaßnahmen für den Breitbandanschluss (DSL) 
 - der Bau der Abwasserleitung hat noch nicht begonnen (Nachfrage, wann
    Baubeginn) 
Verfassungsbeschwerde - Der Eingang der Beschwerde wurden bestätigt. 
                                                 Das Land, der Landkreis und die Stadt Coswig   
                                                 (Anhalt) wurden aufgefordert, bis zum 22.11.2010  
                                                 eine Stellungnahme abzugeben. 
FF - Es wurde eine Risikoanalyse durchgeführt, bei der festgestellt wurde,    
             dass die Gerätehäuser nicht DIN-gerecht sind und neue Feuerwehrfahr- 
              zeuge benötigt werden. 
 
Herr Stukowski teilte mit, dass der Telefonmast vor dem Grundstück Teege lo-
cker sei. 
- Information an die Telekom 
Herr Göbel fragte an, wie die Grundstückseigentümer auf mögliche Kaufangebote 
von Flächen für Windkraftanlagen reagieren sollten. Viele Leute sind mit der Situ-
ation teilweise überfordert. 
Der Ortsbürgermeister merkte an, dass der Abschluss von Verträgen eine privat-
rechtliche Angelegenheit sei und jeder Verkäufer selbst die Entscheidung treffen 
muss. Er sollte sich vorher vielleicht umfangreich informieren und sich mehrere 
Angebote vor Unterzeichnung eines Vertrages einholen. 
 
 
Der Ortsbürgermeister beendete um 21.45 Uhr den öffentlichen Teil der Ort-
schaftsratssitzung. 

  
 
Coswig (Anhalt), den 30.09.2010 
 
 
 
 
      Lutze       Mergenthaler 
Ortsbürgermeister      Protokollantin 
 


